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In eigener Sache: 
 
Am Freitag, den 01.03.2019 bleibt das Zahnärztehaus geschlossen! 
 
Grund hierfür ist der Beginn der 3. und abschließenden Umbauphase und dem damit 
verbundenen Umzug der gesamten Server- und EDV-Anlage. 
 
Am Montag, den 04.03.2019 sind wir wie gewohnt ab 07:30 Uhr wieder für Sie da. 

 
 
 
ES WIRD ENG!! ES WIRD ENG!! ES WIRD ENG!! 
 
1. Nachweis über die Bestellung der Telematik-Komponenten erforderlich 
 
Die Pflicht zur Einführung der Telematik-Infrastruktur in den Praxen ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Gemäß § 291 Abs. 2b Satz 3 SGB V muss demnach ein Online-Abgleich der 
Versichertenstammdaten per Telematik ab dem 01.01.2019 erfolgen. 
 
Den Zahnärzten, die diesen Online-Abgleich per Telematik-Infrastruktur nicht durchführen, 
ist die Vergütung vertragszahnärztlicher Leistungen ab diesem Datum pauschal um 1 % so 
lange zu kürzen, bis sie die Prüfung durchführen, also die dafür notwendige Telematik-
Infrastruktur installieren lassen und in Betrieb nehmen. 
 
Die Fristverlängerung für die Einführung bis zum 30.06.2019, über die wir Sie informiert 
hatten, bedeutet dabei lediglich Folgendes: 
 
Von der Kürzung wird bis zum 30. Juni 2019 abgesehen, wenn Sie gegenüber der KZV 
nachweisen, dass sie bereits vor dem 01.04.2019 die Anschaffung aller erforderlichen 
Komponenten der Telematik-Infrastruktur bestellt haben. 
 

 Die Bestellung der SMC-B-Karte allein ist hierfür nicht ausreichend.  
 
Sollten Sie also bereits die Komponenten bestellt, aber noch nicht installiert haben, so senden 
Sie uns die in der Anlage beiliegende 
 
Bestätigung ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 31.03.2019 zurück. 
 
Bei Nichtvorliegen sind wir gesetzlich gezwungen, ab dem 01.04.2019 rückwirkend zum 
01.01.2019 eine pauschale Kürzung aller Honorare in Höhe von 1 % durchzuführen. 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie von unserer Hotline unter:   040 – 36 147 299. 
 
 
5. SVLFG: Zentrale Postfachadresse ab 01.02.2019 
 
Die SVLFG bittet darum, Heil- und Kostenpläne bzw. Behandlungspläne ab sofort nur noch 
an folgende Anschrift zu senden: 
 
SVLFG 
KK-Leistung 
34105 Kassel 
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